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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Im Mai entschied das Bundesgericht über die Beschwerde des Schweizerischen Casino-
Verbands gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, das 2009 die Praxis
der Eidgenössischen Spielbankenkommission stützte, Pokerturniere als
Geschicklichkeitsspiele einzuordnen und daher ausserhalb von Spielbanken zu
erlauben. Das Bundesgericht revidierte das Urteil im Sinne der Beschwerdeführerin und
kam zum Schluss, dass bestimmte turniermässig gespielte Pokervarianten sowie
generelle Pokerspiele um Geld als Glücksspiele zu taxieren seien und daher nur in
konzessionierten Spielbanken erlaubt sind. Im Nationalrat kam es in der Folge zu
mehreren Vorstössen in Richtung Ausnahmeregelung für Pokerspiele unter dem
Spielbankengesetz, deren Behandlung in den Räten Ende 2010 noch ausstehend war. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 20.05.2010
SUZANNE SCHÄR

Alors que des Églises étaient intervenues dans la campagne sur l'initiative pour des
multinationales responsables, plusieurs recours ont été déposés auprès du Tribunal
fédéral. Ces recours fustigeaient une ingérence et une violation de la liberté de vote. Ils
demandaient une annulation du résultat du vote. Un des recours a notamment été
déposé par les Jeunes PLR.
Au final, le Tribunal fédéral a rejeté tous les recours. Il les a déclarés «sans objet» car
leur traitement ne «présente pas d'intérêt actuel». 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 09.04.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

1972 hatte das Bundesgericht die Verfassungsmässigkeit der Widerspruchslösung bei
Organentnahmen anerkannt. Im Berichtsjahr mussten die Lausanner Richter anhand
eines neuen Gesetzes des Kantons Genf, welcher von der Zustimmungs- zur
Widerspruchslösung übergehen möchte, erneut in dieser Frage Stellung beziehen. Die
Billigung der Widerspruchslösung erfolgte nur noch knapp mit 3:2 Stimmen.
Gleichzeitig wurden die Bedingungen für dieses Vorgehen in einengendem Sinn
präzisiert. Das Bundesgericht erachtete den Genfer Vorschlag, der - falls sich der
Verstorbene nicht klar geäussert hat - von einer Einwilligung der Angehörigen ausgehen
wollte, wenn sich diese nicht innerhalb von sechs Stunden klar dagegen aussprechen,
als ungenügend und verlangte, dass die Angehörigen umfassend zu informieren seien.
Können sie nicht erreicht werden, ist eine Organentnahme nicht zulässig. Nur wenn die
Angehörigen nach entsprechender Konsultation schweigen oder zustimmen, darf das
Organ verpflanzt werden. Ungeachtet der Haltung der Angehörigen ist die
Organentnahme zwingend ausgeschlossen, wenn sich der Verstorbene zu seinen
Lebzeiten dagegen ausgesprochen hat; selbst in Notfällen und bei Todesgefahr eines
potentiellen Organempfängers darf der Wille des Verstorbenen nicht missachtet
werden. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.04.1997
MARIANNE BENTELI

Ende November begann in Genf der Strafprozess gegen den ehemaligen Leiter des
Zentrallabors des SRK, Alfred Hässig. Ihm wurde von Betroffenen und deren
Angehörigen vorgeworfen, erst 1986 ein seit 1984 verfügbares, aber relativ teures
Testverfahren eingesetzt zu haben, mit welchem HIV-verseuchte Blutprodukte
rechtzeitig hätten erkannt werden können; damit habe er wissentlich das Leben von
Tranfusionsempfängern und Patienten, die auf Blutgerinnungsmittel angewiesen sind,
aufs Spiel gesetzt. Hässig bestritt seine Schuld und verwies auf die damals
ungenügenden Kenntnisse in diesem Bereich. Nicht entkräften konnte er aber die
Tatsache, dass die Schweiz eines der letzten Länder Europas war, das den neuen Test
einführte. Er wurde wegen eventualvorsätzlicher Gefährdung von Leib und Leben zu
zwölf Jahren Gefängnis bedingt verurteilt. Beide Seiten legten Berufung gegen das
Urteil ein. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 09.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Die Suizidhilfe-Vereinbarung, welche die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft und die
Sterbehilfeorganisation Exit im Vorjahr zusammen abgeschlossen hatten, war vom
Bundesgericht für nichtig erklärt worden. Gegen die beschlossenen Standesregeln
hatten konservativ-religiöse Kreise eine Beschwerde an das Bundesgericht gerichtet.
Dieses trat zwar auf die Beschwerde nicht ein, hielt aber fest, dass das geltende Recht
eine Vereinbarung zwischen Privaten und Strafverfolgungsbehörden ausschliesse. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.06.2010
LUZIUS MEYER

Medikamente

1990 hatte das Eidg. Versicherungsgericht entschieden, die Infektion mit dem
aidsauslösenden HI-Virus sozialversicherungsrechtlich als Krankheit zu bezeichnen.
Dieses Urteil war seither immer wieder kritisiert worden, weil es für die Betroffenen,
die oft noch über Jahre ohne Anzeichen einer Erkrankung weiterleben können,
schwerwiegende negative Auswirkungen in den Bereichen Arbeitsmarkt und
Sozialversicherungen haben kann. Das EVG nahm eine aktuelle Auseinandersetzung
zwischen einem HIV-Positiven und einer Krankenkasse zum Anlass, seine
Rechtssprechung einer eingehenden Überprüfung zu unterziehen. Im Ergebnis sah sich
das Gericht aber in seiner Haltung bestätigt. Die Gleichstellung einer HIV-Infektion mit
einer effektiv bestehenden Krankheit werde durch die Ergebnisse der jüngsten Aids-
Forschung keineswegs widerlegt, sondern vielmehr noch gestützt. Es sei heute eine
breit akzeptierte Haltung, dass HIV möglichst früh und mit kombinierten Medikamenten
angegangen werden müsse. Auch auf dem Hintergrund des neuen KVG erscheine es
folgerichtig, in der Rechtssprechung nicht nur die bereits vorhandene Störung der
Gesundheit als Krankheit zu werten, sondern auch einen Zustand, der den Eintritt eines
drohenden Gesundheitsschadens mit Wahrscheinlichkeit voraussehen lässt. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 02.04.1998
MARIANNE BENTELI

Als Postulat überwiesen wurde eine Motion von Nationalrat und Helsana-Präsident
David (cvp, SG), welcher den Bundesrat verpflichten wollte, die binnenmarktlichen
Hindernisse für neue Vertriebsformen im Medikamentenhandel aufzuheben (Mo.
98.3147). Die Helsana betreibt seit dem letzten Jahr im solothurnischen Zuchwil eine
Versand-Apotheke (MediServiceAG), von der aus sie ihre Kunden direkt beliefert. Die
Apotheker des Kantons Solothurn reichten dagegen Beschwerde ein, blitzten beim
Verwaltungsgericht aber ab, worauf sie ihre Einsprache ans Bundesgericht weiterzogen,
wo sie allerdings erneut unterlagen. Aber auch die MediServiceAG bemühte die Richter
in Lausanne. Sie verlangte vergeblich die aufschiebende Wirkung für ein neues
Reglement des Kantons Waadt, das seit Januar die Postzustellung von Medikamenten
verbietet. Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) möchte im neuen
Heilmittelgesetz grundsätzlich ein Verbot des Versandhandels von Medikamenten
vorsehen. Ausnahmen sollten nur möglich sein, wo sehr strenge Auflagen (ärztliches
Rezept, Beratung und Überwachung) gewährleistet sind; ob dies auf die MediServiceAG
zutreffen würde, liess die IKS offen. Eine etwas andere Betrachtungsweise nahm die
Eidg. Kartellkommission ein. Ende Jahr befand sie, alle Kantone sollten den
Versandhandel mit Medikamenten zulassen, da jede andere gesetzliche Regelung dem
Binnenmarktgesetz zuwiderlaufe.
Praktisch unkontrollierbar läuft der Versandhandel mit rezeptpflichtigen oder sogar
verbotenen Medikamenten über Internet ab. Die Behörden stehen diesen Angeboten
meist machtlos gegenüber und können nur darauf reagieren, wenn der Anbieter seine
Identität preisgibt 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.06.1998
MARIANNE BENTELI

Epidemien

Das Bundesgericht fällte einen Grundsatzentscheid, der nicht ohne Folgen für die
Sozialversicherungen und den Arbeitsbereich bleiben dürfte. Das BAG und die
Eidgenössische Fachkommission für AIDS-Fragen hatten immer wieder betont, HIV-
Seropositivität sei wohl ein behandlungsbedürftiger Zustand, nicht aber eine
eigentliche Krankheit. Der Kassationshof des Bundesgerichts bestätigte nun die
Verurteilung eines HIV-Positiven mit der Begründung, die Übertragung des AIDS-Virus
auf einen ahnungslosen Intimpartner bedeute eine vorsätzliche schwere
Körperverletzung und eine vorsätzliche Verbreitung einer gefährlichen übertragbaren
menschlichen Krankheit (Art. 122 und 231 StGB). 8

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 03.07.1990
MARIANNE BENTELI
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Im Vorjahr hatte sich das BSV geweigert, den privaten Institutionen, welche zur
Beherbergung AIDS-Kranker geschaffen worden waren, Beiträge aus der
Invalidenversicherung auszurichten, da es sich hier um eigentliche Sterbe-Heime
handle, eine soziale und berufliche Eingliederung, wie sie die IV anstrebt, also nicht
mehr gegeben sei. Das Basler «Light-House», die erste Einrichtung dieser Art in der
Schweiz, reichte umgehend Beschwerde beim Eidgenössischen Versicherungsgericht
ein. Dieses gab ihm Recht und befand, der Invaliditätsbegriff, wie ihn das Gesetz
umschreibt (gesundheitlich bedingte bleibende oder länger dauernde
Erwerbsunfähigkeit), sei durchaus auf AIDS-Kranke anzuwenden, weshalb AIDS-
Wohnheime weiterhin Anspruch auf Betriebsbeiträge aus der IV hätten. Zudem handle
es sich bei den AIDS-Sterbeheimen um Stätten der sozialen Integration, da ohne
Institutionen wie das «Lighthouse» AIDS-Kranke im Endstadium in Spitäler eingeliefert
werden müssten, wo sie – abgesehen von Phasen stationärer Behandlung – nicht
angemessen untergebracht wären. 9

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.02.1992
MARIANNE BENTELI

Medizinische Forschung

In Ermangelung einer bundesrechtlichen Regelung im Bereich der
Fortpflanzungsmedizin kam dem Entscheid des Bundesgerichts, den beiden
staatsrechtlichen Beschwerden gegen die restriktive Politik des Kantons St. Gallen
stattzugeben, wegweisende Bedeutung zu. Das Bundesgericht bejahte zwar die
Kompetenz der Kantone, bis zu einer allfälligen Bundesgesetzgebung
Übergangsregelungen zu treffen. Im Inhalt waren dem Bundesgericht die St. Galler
Vorschriften jedoch zu eng. Insbesondere die Beschränkung der künstlichen
Insemination auf die Samen des Ehemannes widersprach nach mehrheitlicher
Auffassung der Richter dem ungeschriebenen Verfassungsrecht der persönlichen
Freiheit, doch wollten sie die heterologe Insemination nur bei Ehepaaren, nicht aber
bei Konkubinatspaaren oder alleinstehenden Frauen akzeptieren. Auch im zweiten
Hauptpunkt, der Frage der In-Vitro-Fertilisation (IVF), brachte das Bundesgericht
Korrekturen an der St: Galler Regelung an. Es erachtete das generelle Verbot als
unverhältnismässig und als Verstoss gegen die Freiheitsrechte. Die Richter wollten es
aber weiterhin den Kantonen überlassen, wieweit die IVF eingeschränkt wird und ob
sowohl homologe wie heterologe Insemination erlaubt sein sollen. Das Bundesgericht
erachtete zudem die Bestimmungen, die künstliche Insemination allein dem
Kantonsspital vorzubehalten, das Verbot von Samenbanken, von Forschung an
Keimzellen und der Anwendung neuer Verfahren zur Behandlung der menschlichen
Unfruchtbarkeit als unverhältnismässig. Dieser Entscheid bewog diejenigen Kantone,
die ebenfalls im Sinn gehabt hatten, in diesem Bereich regelnd einzugreifen, so etwa
Basel-Stadt, Solothurn und Graubünden, ihre Arbeiten vorderhand zu sistieren. 10

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 16.03.1989
MARIANNE BENTELI
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